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Bericht 
des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage (508 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Landesver­
messung und den Grenzkataster (Vermes-

sungsgesetz) 

Der gegenständliche Gesetzentwurf sieht eine 
Neuordnung der Landesvermessung nach folgen­
den Grundsätzen vor: 

Aufgaben ,des Bundesvermessungsdierrstes sollen 
im wesentlichen die Grundlagenvermessungen, 
die Anlegung und Führung des Katasters und die 
Herstellung der staatlichen Landkarten sein. Der 
neue Kataster soll neben seiner bisherigen Auf­
gabe, der Finanzverwaltung die- Grundlagen der 
Einheitsbewertung zu liefern, aum der Sicherung 
der Grundstücksgren~en dienen. Er soll nicht nur 
vom Bundesvermessungsdienrt ~llein, sondern 
gemeinsam mit allen Vermessungsbefugten ge­
schaffen werden und seinem Aufbau nach dem 
bisherigen Kataster so weit als möglich ent­
sprechen, um einen reibungslosen übergang zu 
ermöglichen. Die Neuregelung soll keine Mehr­
belastung des Staatshaushaltes zur Folge haben. 

Zur Vorberatung ;der Regierungsvorlage hat 
der Bautenausschuß einen neung~iedrigen Unt~r­
ausschuß eingesetzt, dem. die Abgeoroneten 
Dr. B ass e t t i, Dr. G ru b e r, Ing. Hel b ich; 
Mo s e r, Dr. Tu 11, We i k ha r t, Wie la n d­
ne r, Dipl.-Ing. Wie s i n 'g er 'llAd Dr. van 
Ton gel angehörtJen. 

Der Bericht des Unterausschusses wurde in der 
Sitzung des Bautenausschusses vom 11. Juni 1968 
verhandelt. Nach einer Debatte, an der sich 
außerdem BerichterstattJer die Abgeordneten 
W e i k h art, Dr. van Tön gel, Dr. G ru b e r 
und Dipl.-Ing. Wie s i ng er sowie der Bundes­
minister für Bauten und Technik Dr. Kot z i n a 
beteiligten, wurde mit den Stimmen der· Ver­
treter der öVP und SPö beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzentwurfes in der 
vom Unterausschuß erarbeiteten Fassung zu 

empfehlen. Mitbestimmend hiefür war dabei die 
Erklärung des Bundesministers für Bauten und 
Technik, daß er ,das Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen anweisen werde, die Gemein­
den, in deren Gebiet Vermessungsarbeiten im 
Sinne des § 4 in Aussicht genommen sind, je­
weils eine entsprechende Zeit vor Durchführung 
dieser Arbeiten hievon zu verständigen. 

Zu den vorgeschlagenen Abänderungen ist im 
wesentlichen folgendes zu bemerken: 

Zu § 2 Abs. 5: 

Durch die Anfügung eines neuen Absatzes soll 
es dem Bundesamt für Eich- und Vermessungs­
wesen im Interesse einer einfachen Verwaltung 
ermöglicht werden, einzelne vermessungstech­
nische Arbeiten von· IngenieurkoIlJsulenten für 
das Vermessungswesendurchführen zu lassen. 

Zu §§ 11, 33, 39 und 53: 

Im Hinblick auf die ähnlich gelagerte Bestim-i 

mung des § 160 der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961, erscheint es zweckmäßig, 
den Ausdruck "Bescheinigung" statt "Bestäti·· 
gung" zu verwenden. 

Zu § 13 Abs. 1: 

Durch die vorgeschlagene 1\ondernng soll ge· 
währleistet sein, ·daß auch Fehler während des 
Neuanlegungsverfahrens lin gleicher Weise wie 
spätere, fehlerhafte Eintragungen berichtigt wer· 
den können. 

Zu § 23: 

Nach-dem Grundsatz, daß jede Gebietskörper­
schaft den Aufwand, der sich aUfS der Besorgung 
ihrer Aufgaben ergibt, selbst zu tragen hat, soll 
den Gemeinden (Städten) ein Anspruch auf Er­
satz der Kosten eingeräumt werden. 
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2 949 der Beilagen 

- Zu §§ 40 und 41: 

Entsprechend den inS 34 enthaltenen Grund­
sätzen sollen die Befugnisse der Vermessungs­
ämter 'genauer abgegrenzt und auf die im über­
wiegenden Interesse durchzuführenden Vermes­
sungen beschränkt bleiben. 

Zu § 57 Abs. 1: 

Die Regierungsvorlage sieht vor, ·daß das Bun­
desgesetz sechs Monate nach seiner Kundmachung 

Dr. Bassetti 
Berichterstatter 

in Kraft treten solL Zur . leichteren Ha'ndhabung 
wird ein Inkrafttreten mit. Beginn des nächsten 
Kalenderj~hres vorgeschlagen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt 'somit der 
Bautenausschuß den A n t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chI 0 S sen enG e set z­
e n t w ur f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 11. Juni 1968' 

Dr. h. c. Prinke 
Obmann 

). 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
über die Landesvermessung und den Grenz­

kataster (Vermessungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Aufgaben der Landesvermessung sind~ 
1. die Grundlagenvermessungen, und zwar 
a) die Schaffung und Erhaltung eines eng­

maschigen Feldes von Festpunkten, 
b) die astronomisch-geodätischen Arbeiten für 

die Zwecke des Festpunktfeldes und zur 
Erforschung der Erdgestalt, 

c) die Schaffung und Erhaltung von Höhe­
punkten besonderer Genauigkeit (Präzi­
sionsnivellement) und 

d) die Arbeiten zur Erforschung des Schwer­
kraftfeldes der Erde. und für die geo­
physikalische Landesaufnahme; 

2. die teilweise Neuanlegung des Grenz­
katasters; 

3. die allgemeine Neuanlegung des Grenz­
katasters; 

4. die Führung des Grenzkatasters; 
5. die Amtshandlungen im Zusammenhang mit 

dem Grenzkataster; 
6. die Herstellung der staatlichen Landkarten 

(topographische Landesaufnahme); 
7. die Vermarkung und Vermessung der Bun­

desgrenzen. 

§ 2. (I) Unbeschadet der im Liegenschaftstei­
lungsgesetz, BGBl. Nr. 3/1930, im Zivilte-chniker­
gesetz, BGBl. Nr. 146/1957, und in den Landes­
gesetzen in den Angelegenheiten der Boden­
reform vorgesehenen Berechtigungen werden die 
in § 1 angeführten Aufgaben von dem dem 
Bundesministerium für Bauten und Technik 
nachgeordneten Bundesam t für Eich- und Ver­
messungswesen, und den Vermessungsämtern be­
sorgt. 

(2) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs­
wesen, dessen örtlicher Wirkungsbereich das. ge­
samte Bundesgebiet umfaßt, hat die in § 1 Z. 1, 
3, 6 und 7 angeführten Aufgaben zu besorgen. 

: ~ .. 

(3) Die dem Bundesamt für Eich- und Ver­
messungswesen nachgeordneten Vermessungs­
ämter haben die übrigen in § 1 angeführten Auf-
gaben zu besorgen. , 

(4) Die Errichtung, die Auflassung und den 
Sprengel der Vermessungsämter bestimmt das 
Bundesministerium für Bauten und Technik nach 
Maßgabe der Erfordernisse der Landesvermes­
sung durch Verordnung. 

(5) Das Bundesamt für Eich- und' Vermes­
sungswesen 'kann nach Maßgabe der Erforder­
nisse der Landesvermessung vermessungstechni­
sche Arbeiten von Ingenieurkonsulenten für 
Vermessungswesendurchführen lassen. 

§ 3 •. (1) . Auf das behördliche Verfahren des 
Bundesam tes für Eich- und Vermessungswesen 
sowie der Vermessungsämter ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz - A VG. 1950; 
BGBl. Nr. 172, anzuwenden. 

(2) In den Fällen der §§ 34, 38, 40 und 41 
ist ein Bescheid nur zu erlassen, wenn dem An­
trag der Parteien nicht oder nicht voHinhaltlich 
stattgegeben wird. 

§ 4. (1) Die Organe der Vermessungsbehörden 
sind unbeschadet der Bestimmungen des Eisen-' 
hahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, und des Luft­
fahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, berechtigt, 
zur Durchführung ihrer in § 1 Z. 1 bis 6 an­
geführten Aufgaben 

a) jedes Grundstück mit Ausnahme der dar~ 
auf errichteten Gebäude zu betreten und, 
soweit es die Bewirtschaftungsverhältnisse 
erlauben, zu befahren, 

b) einzelne, die Vermessungsarbeiten hin­
dernde Bäume, Sträucher und sons~ige 
Pflanzen im notwendigen Umfange zu be­
seitigen und 

c) alle erfor,derlichen Vermessungszeichen und 
Grenzzeichen anzubringen. 

(2) Bei Ausübung der Berechtigungen nach 
Abs. 1 sind Beeinträchtigungen der Ausübung 
von Rechten an den Grundstücken soweit als 
möglich zu vermeiden. 

(3) Der Grundstückseigentümer ist von der Er­
richtung eines auf Dauer bestimmten Vermes­
sungszeichens unverzüglich m Kenntnis zu 
setzen. 

949 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 13

www.parlament.gv.at



4 949 der Beilagen 

§ 5. (1) Werden auf einem Grundstück Ver­
messungszeichen auf Dauer erridltet oder wer­
den Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen be­
seitigt oder gestutzt, so ist der Grundstückseigen~ 
tümer berechtigt, binnen einer Fallfrist von 
einem Jahr Schadloshaltung gemäß§ 1323 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu be­
gehren. 

(2) über das Begehren nach Abs. 1 entscheidet 
die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(3) Gegen die Entscheidung der Bezirksver­
waltungsbehörde ist ein Rechtsmittel nicht zu­
lässig; es steht jedoch sowohl dem Antragsteller 
als auch dem Bund frei, binnen drei Monaten 
nach Zustellung des Bescheides der Bezirksver­
waltungsbehörde einen Antrag auf Fests~tzung 
der Entschädigung bei dem nach der Lage des 
Grundstückes zuständigen Bezirksgericht einzu­
bI."ingen, welches darÜiber im Verfahren außer 
Streits·achen entscheidet. 

(4) Mit der Anrufung de~ Bezirksgerichtes 
tritt der Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde 
außer Kraft. Ein Antrag nach Abs.· 3 kann nur 
mit Zustimmung des Antraggegners zurückge­
zogen werden. 

§ 6. (1) Die auf Grund der bisherigen Vor­
schriften sowie die auf Grund der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes errichteten Vermessungs­
zeichen dürfen nur von Organen des Bundes­
amtes für Eich- und Vennessungswesen und der 
Vermessungsämter verändert oder entfernt wer­
den; sie dürfen, solange sie als solche in Ver­
wendung stehen, nicht beschädigt oder in ihrer 
Benützbarkeit beeinträchtigt werden. 

(2) Das Vermessungsamt hat auf Antrag der 
Eigentümer oder der zur Bauführung Berechtig­
ten die zeitweise oder dauernde Versetzung oder 
die Entfernung von Vermessungszeichen zu ver­
anlassen, wehn -dies ·durch eine Bauführung oder 
eine sonstige wesentliche Veränderung am 
Grundstück notwendig wird. 

§ 7. (1) Katastralgemeinden sind jene Teile der 
Erdoberfläche, die unter Bedachtnahme auf die 
nach diesem Bundesgesetz, vorgenommenen 
Änderungen im Zeitpun~t des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes im Grundsteuerkataster 
als solche bezeichnet sind. 

(2) Grundstücke sind jene Teile einer Kata­
stralgemeinde, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes im Grunds·teuer­
kataster als. solche mit einer eigenen Nummer 
bezeichnet sind oder später ,durch Grundbuchs­
beschluß neu gebildet werden. 

ABSCHNITT II 

Der Grenzkataster 

§ 8. Der nach Katastralgemeinden. angelegte 
Grenzkataster ist bestimmt: 

1. zum verbindlichen Nachweis der Grenzen 
der Grundstücke und 

• 

2. zur bloßen Ersichtlichmachung der Be­
nützungsarten, Flächenausmaße und sonstiger 
Angaben zur leichteren Kenntlichmachung der 
Grundstücke. 

§ 9. (1) Der G~enzkataster besteht aus dem 
technischen Operat, dem Grundstücksverzeichnis 
und den Grundbesitzbogen. 

(2) Das technische Operat umfaßt: 

a) die technischen Unterlagen zur Lagebestim­
mung der Festpunkte und der Grenzen der 
Grundstücke, 

b) die technischen , Unterlagen'. für die Ersicht­
lichmachungen und 

c) die Katastralmappe, welche zur Darstellung 
der Festpunkte, der Grenzen der Grund­
stücke, der Abgrenzungen der Benützungs­
arten und allfälliger weiterer Angaben zur 
leichteren Kenntlichmachung der Grund­
stücke bestimmt ist. 

(3).Das Grundstücksverzeichnis enthält . für 
jedes Grundstück 

a) die Grundstücksnummer, 
b) die Benützungsarten, 
c) das Flächenausmaß getrennt nach Be­

nützungsarten, 
d) die sonstigen Angaben zur leichteren 

Kenntlichmachung und 
e) die Eintragungen (§ 11). 

(4) Die Grundbesitzbogen sind .Auszüge aus 
dem Grundstücksverzeichnis, die alle in einer 
Kaq.stralgemeinde gelegenen, demselben Eigen­
tümer entweder allein oder bei jeweils gleicher 
Verteilung der Anteile' mit denselben Personen 
gemeinsam gehörigen Grundstücke enthalten. 

§10. (1) Die Benützungsarten . und deren 
Mindestausmaße sind im Anhang zu diesem 
Bundesgesetz festgelegt. 

(2) Weist eiri Grundstück mehrere Benützungs­
arten auf, so sind jene in den Grenzkataster ein­
zutragen, deren Flächen das Mindestausmaß 
übersteigen. Alle übrigen Flächen sind der Be­
nützungsart mit dem größten Flächenausmaß zu­
zurechnen. Wird auch dadurch das Mindestaus­
maß nicht erreicht, so ist diese Benützungsart 
einzutragen. 

(3) Die Änderung einer Benützungsart ist nur 
einzutragen, wenn 

a) das Grundstück nur eine Benützungsart 
\ aufweist, 

b) sie eine Änderung von Eintragungen nach 
Abs. 2 zur Folge hat oder 

c) der Unterschied zwischen dem bisherigen 
und dem neuen Flächenausmaß das Min­
destausmaß übersteigt . 
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§ 11. (1) Die Eintragungen In den Grenz­
kat(lster sind: 

a) Einverleibungen von Knderungen der 
Grenzen von Grundstücken gemäß den 
Grundbuchsbeschlüssen, 

b) Anmerkung der' Berichtigungsverfahren 
nach § 13, der Meldungen der Vermes­
sungsämter an die Grundbuchsgerichte über 
Amtshandlungen gemäß §§ 12 und 34 
(Anmeldungsbogen) oder der gemäß § 39 
erteilten Bescheinigungen und 

c) Ersich tlichmachungender Flächenausmaße auf 
Grund der Angaben in den Plänen (§§ 37 
und 43 Abs. 5) oder in Ermangelung sol­
cher auf Grund der von den Vermessungs­
ämtern vorzunehmenden Ermittlungen, 
der Benützungsarten und der sonstigen 
Angaben auf Grund von Mitteilungen der 
zuständigen Behörden oder in Ermange­
lung solcher auf Grund von, Erhebungen. 

(2) Sofern sich aus Abs. 3 nichts anderes er­
gibt, sind die Eintragungen im Grundstücksver­
zeichnis vorzunehmen. 

(3) Ist eine sonstige Angabe zur leichte.ren 
Kenntlichmachung der Grundstücke' in der Kata­
stralmappe dargestellt, kann die Eintragung im 

'Grundstücksverzeichnis entfallen. 

§ 12. (1) Zwei oder mehrere Grun.dstücke 
können vereinigt werden, wenn 

a) sie in der selben Katastralgemeinde gelegen 
sind und zusammenhängen, 

b) ihre Eigentums- und Belastungsverhältnisse 
gleich sind und 

c) die Vereinigung im Interesse der Verwal-' 
tungsvereinfachung liegt und vermessungs­
tedmische Erwägungen nicht entgegen­
stehen. 

(2) Wenn die in Abs. 1 lit. a und c angeführ­
ten Voraussetzungen vorliegen, hat dies das Ver­
messungsamt auf Antrag des Eigentümers oder 
von Amts wegen mit dessen Zustimmung in 
einem Anmeldungsbogen zu beurkunden. 

(3) Die Vereinigung ist vom Grundbuchs­
gericht auf Grund des Anmeldungsbogens vor­
zunehmen, wenn die in Abs. 1 lit. bangeführte 
Voraussetzung vorliegt. Bei Beurteilung dieser 
Frage haben Dienstbarkeiten, die auf bestimmte 

, räumliche Grenzen beschränkt sind (§ 12 Abs. 2 
des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, 
BG.Bl. Nr. 39), a.ußer Betracht zu bleiben. 

§ 13. (1) Ergibt sich, daß die Neuanlegung des 
Grenzkatasters oder eine in diesem enthaltene 
Einverleibung oder Anmerkung mit ihrer 
Grundlage nicht im Einklang steht, so ist von 
Amts wegen oder auf Antrag des Eigentümers 
die Berichtigung mit Bescheid zu verfügen. 

(2) Die Einleitung eines Verfahrens nach Abs. 1 
ist im Grenzkataster anzumerken. Die Anmer-

kung hat zur Folge, daß für die betroffenen 
Grundstücke die Angaben des Grenzkatasters 
nicht als verbindlicher Nachweis nach § 8 Z. 1 
anzusehen sind und der Schutz des guten 
Glaubens nach § 49 ausgeschlossen ist. 

(3) Nach Rechtskraft des Bescheides nach 
Abs. 1 ist die Berichtigung vorzunehmen und die 
Anmerkung zu löschen. 

§ 14. (1) Der Grenzkataster ist öffentlich. 
(2) Jedermann kann zu den festgesetzten 

Zeiten den Grenzkataster unter Aufsicht eines 
Organes des Vermessungsamtes einsehen. 

(3) Die Einsichtnahme in die technischen 
Unterlagen für die Ersichtlichmachung gemäß 
§ 9 Abs. 2 lit. b ist jedoch insoweit zu be­
schränken, als militärische Interessen dies' erfor­
dern. 

ABSCHNITT III 

N euanlegung des Grenzkatasters 

§ 15. (1) Die Einführung des Grenzkatasters 
in einer Katastralgemeinde erfolgt: 

a) durch die grundstücksweise vorzunehmende 
Umwandlung des Grundsteuerkatasters in 
einen Grenzkataster (teilweise Neuanlegung 
§§ 16 bis 20) oder 

b) durch die Neuanlegung des gesamten 
Grenzkatasters (allgemeine Neuanlegung 
§§ 21 bis 32). 

(2) Eine Neuanlegung kann nur in den Kata­
stralgemeinden erfolgen, für die ein Festpunkt­
feld gemäß § 1 Z. 1 lit. a vorhanden ist. 

§ 16. (1) Der Beginn des Verfahrens zur teil­
weisen Neuanlegung ist vom Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen nach Maßgabe der 
Erfordernisse der Landesvermessung ,durch Ver­
ordnung festzusetzen. 

(2) Die Verordnung ist im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen. Sie tritt am 
Tage nach ihrer Verlautbarung in Kraft. . , 

(3) Vom Inkrafttreten der Verordnung sind 
die Gemeinde, in der die Neuanlegung vorge­
nommen wird, das Amt der Landesregierung 
und die Ingenieurkammer in Kenntnis' zu setzen. 

§ 17. (1) Die Umwandlung (§ 15 Ahs. 1 lit. a) 
erfolgt: 

a) auf Antrag des Eigentümers gemäß § 18, 
b) auf Grund einer zu diesem Zweck vorge­

nommenen Grenzvermessung ( 34 Abs. 1), 
c)nach Maßgabe des Abs. 2 auf Grund eines 

Beschlusses des Grundbuchsgerichtes nach 
einer sonstigen Grenzvermessung gemäß 
§ 34 oder einem Verfahren 'der Agrar­
behörden in den Angelegenheiten der 
Bodenreform oder 

d) von Amts wegen im Falle des § 19. 
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(2) In den Fällen des Abs. 1 Ht. c erfolgt die 
Umwandlung jedoch nur hinsichtlich der Grund­
stücke,. deren Grenzen zur Gänze von 
der Grenzvermessung oder vom Verfahren der 
Agrarbehörden erfaßt wurden. 

§ 18. (1) Dem Antrag auf Umwandlung ge­
mäß § 17 Abs. 1 lit. a hinsichtlich eines Grund­
stückes sind anzuschließen: 

a) ein Verzeichnis der Namen und Anschriften 
der Eigentümer der angrenzenden Grund­
stücke, sofern diese nicht bereits im Grenz­
kataster enthalten sind, und 

b) ein Plan eines Ingenieurkonsulenten für 
das Vermessungswesen, der den Voraus­
setzungen der §§ 37 und 43 entspricht, in 
so vieh;n Ausfertigungen, als für den Ka­
taster und für jede der in lit. a angeführten 
Personen, für die keine Zustimmungserklä­
rung beigebracht wird, erforderlich ist. 

(2) Entspricht der Antrag den Bestimmungen 
des Abs. 1, .so hat das Vermessungsamt die in 
Abs. 1 angeführten Personen, für die keine Zu­
stimmungserklärung beigebracht worden ist, 
unter Anschluß einer Planausfertigung und einer 
Belehrung über die Säumnisfolgen (Abs. 3) vom 
Antrag in Kenntnis zu setzen. 

(3) Werden innerhalb von vier Wochen nach 
Zustellung keine Einwendungen gegen den 
Grenzverlauf oder gegen dessen planliche Dar­
stellung erhoben, so gelten die Grenzen als 
anerkannt und ist die Umwandlung vorzuneh­
men. Werden solche Einwendungen erhoben, so 
ist der Antrag unter Bekanntgabe der Einwen­
dungen zurückzuweisen. 

§ 19. Sind alle an ein Grundstück angrenzen­
den Grundstücke bereits im Grenzkataster ent­
halten, so hat das Vermessungsamt die Umwand­
lung hinsichtlich dieses Grundstückes von Amts 
wegen vorzunehmen und den Eigentümer hievon 
in Kenntnis zu setzen. 

§ 20. (1) Die Umwandlung ist im Grundstück­
verzeichnis des Grundsteuerkatasters einzutragen. 
. (2) Zugleich mit der Eintragung nach Abs. 1 
sind anstelle der bisherigen Kulturgattungen, 
Widmungen und Flächenausmaße die Benüt­
zungsarten und deren Flächenausmaße em­
zutragen. 

(3) Mit den Eintragungen nach Abs. 1 und 2 
wird der Grundsteuerkataster hinsichtlich dieses 

. Grundstückes zu einem Grenzkataster im Sinne 
der §§ 8 ff. 

§ 21. Die allgemeine Ne~anlegung des Grenz­
katasters ist nach Maßgabe der Erfordernisse der 
Landesvermessung sowie der Sparsamkeit und 
der Wirtschaftlichkeit durchzuführen: 

1. zur erstmaligen Anlegung, 

3. zur Wiederherstellung eines vernichteten 
oder unbrauchbar gewordenen Grenzkatasters. 

§ 2i. (1) Der Beginn des Verfahrens zur all­
gemeinen Neuanlegung ist vom Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen durch Verordnung 
festzusetzen. 

(2) Die ·Verordnung ist im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen. Sie tritt am 
Tage nach ihrer Verlautbarung in Kraft. 

(3) Vom Inkrafttreten der Verordnung sind 
dIe Gemeinde, in der die Neuanlegung vor­
genommen wird, das Amt der Landesregierung 
und die Ingenieurkammer in Kenntnis zu setzen. 

(4) Während der Dauer des Verfahrens geht 
die Zuständigkeit für die in § 1 Z. 4 und 5 
angeführten Aufgaben .auf das Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen über. 

§ 23. Die Gemeinden haben die für die amt­
lichen Arbeiten nötigen Kanzleiräume zur Ver­
fügung zu. stellen, in gehörigem Zustand zu 
halten und für die zur Unterstützung der Amts­
handlungen nötigen Hilfeleistungen gegen Ersatz 
der Kosten Sorge zu tragen. 

§ 24. Zum Zwecke der Festlegung der Grenzen 
der Grundstücke sind an Ort und Stelle Grenz­
verhandlungen durchzuführen, zu denen sämt­
liche beteiligte Eigentümer zu laden sind. 

§ 25~ (1) In der Grenzverhandlung ist von 
den erschienenen beteiligten Eigentümern nach 
Vorhalt der vorhandenen Behelfe (Grundsteuer­
kataster, Pläne und andere) der Verlauf der 
Grenzen festzulegen und in der Weise zu kenn­
zeichnen, wie sie § 845 des allgemeinen bürger­
lichen Gesetzbuches vorsieht. Kommen die Eigen­
tümer der Kennzeichnungspflicht nicht nach, so 
ist die Kennzeichnung von Amts wegen gegen 
Kostenersatz vorzunehmen. 

(2) Einigen sich die Eigentümer nicht über den 
Grenzverlauf und ist noch kein gerichtliches 
Verfahren anhängig, so ist der Eigentümer, der 
behauptet, daß die Grenze nicht mit dem sich 
auf Grund der Behelfe ergebenden Grenzverlauf 
übereinstimmt, aufzufordern, binnen sechs 
Wochen ein für die Bereinigung des Grenz­
streites bestimmtes gerichtliches Verfahren an­
hängig zu machen. Läßt sich auf diese Weise der 
zur Einleitung des. gerichtlichen Verfahrens auf­
zufordernde Eigentümer nicht ermitteln, so ist 
derjenige Eigentümer aufzufordern, dessen Be­
hauptung den sonstigen in der Grenzverhand­
lung hervorgekommenen Umständen nach den 
geringeren Grad der Wahrscheinlichkeit besitzt. 

(3) Wird eine von einem Eigentümer auf 
Grund der Aufforderung nach Abs. 2 ein­
gebrachte Klage rechtskräftig abgewiesen, so gilt 
im Verhältnis zu ihm der von den übrigen 

2. zur Vervollständigung der teilweisen 
anlegung oder 

Neu- beteiligten Eigentümern in der Grenzverhand­
Ilung angegebene Grenzverlauf als richtig. . 
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(4) Bringt ein Eigentümer auf Grund der Auf­
forderung nach Abs. 2 einen Antrag auf Berich­
tigung der Grenze nach den §§ 850 ff.des allge~ 
meinen bürgerlichen Gesetzbuches ein, so steht 
den Parteien die Möglichkeit, ihr besseres Recht 
im Prozeßweg geltend zu machen (§ 851 Abs. 2 
des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches), 
nur innerhalb von sechs Wochen nach rechts­
kräftiger Beendigung des außerstreitigen Ver­
fahrens offen. 

(5) Kommt der Eigentümer der Aufforderung 
nach Abs. 2 nicht fristgerecht nach oder setzt er 
ein anhängiges gerichtliches Verfahren nicht 
gehörig fort, so ist er als dem von den übrig.en 
beteiligten Eigentümern in der Grenzverhand­
lung angegebenen Grenzverlauf oder, wenn eine 
den Grenzverlauf festsetzende außerstreitige 
gerichtliche Entscheidung vorliegt, als dem Inhalt 
dieser, Entscheidung zustimmend anz1.lsehen. 

(6) Einigen sich die Eigentümer nicht über den 
Grenzverlauf und ist ein gerichtliches Verfahren 
anhängig, so sind hierauf die Bestimmungen der 
Ahs. 3 bis 5 sinngemäß anzuwenden. 

§ 26. Die Niederschriften über die Grenz­
verhandlung haben die Beschreibung der fest­
gelegten Grenzen zu enthalten. Erfolgt keine 
Festlegung, so ist der von jedem einzelnen Betei­
ligtenangegebene Grenzverlauf anzuführen. 

§ 27. (1) Die festgelegten Grenzen sind ge­
mäß § 36 zu vermessen. 

(2) Wurde mangels Einigung der beteiligten 
Eigentümer der Verlauf der Gr.enzen der Grund- • 
stücke in der Grenzverhandlung nicht festgelegt, 
so ist der in der Natur vorgefundene oder in 
Ermangelung eines solchen der sich auf Grund 
der Behelfe ergebende Grenzverlauf zu ver­
messen. 

§ 28. (1) Die Grundlage für die Anlegung des 
Grenzkatasters bilden: 

a) die Niederschriften über die Grenzver­
handlungen in den Fällen, in denen der 
Grenzverlauf festgelegt wurde (§ 25 Abs. 1) 
oder in denen der von den übrigen betei­
ligten Eigentümern angegebene Grenz­
verlauf maßgebend ist (§ 25 Abs. 3 und 5), 

b) rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen 
im streitigen, oder, wenn ihnen nicht ein 
späteres Urteil entgegensteht, im außer­
streitigen Verfahren, 

c) gerichtliche Vergleiche. 

(2) Auf Grund der im Abs. 1 angeführten 
Urkunden und auf Grund der Vermessung ist 
unter Berücksichtigung der inzwischen im 
Grundsteuerkataster vorgenommenen Eintra­
gungen der' Entwurf des Grenzkatasters zu 
erstellen und durch Verordnung das . Richtig­
stellungsverfahren einzuleiten. 

(3) Der Entwurf ist auch dann zu:, erstellen, 
wenn die Grundlagen (Abs. 1) hinsichtlich 
einzelner Grundstücke noch fehlen. Diese Grund­
stücke sind im Entwurf gesondert kenntlich zu 
machen. 

§ 29. (1) Die Verordnung gen;täß § 28 Abs. 2 
hat zu enthalten: . 

a) die Bezeichnung der Katastralg.emeinde, 
für welche die Neuanlegung erfolgt ist, 

b) die Bezeichnung des Ortes, wo der Ent­
wurf eingesehen werden kann, 

c) den Beginn und die Dauer des Richtig­
stellungsverfahrens, welche mindestens 
sechs Wochen zu betragen hat. 

(2) Die Verordnung ist im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen. Sie tritt am 
Tage nach ihrer Verlautbarung in Kraft. 

(3) Vom Inkrafttreten der Verordnung sind 
die Gemeinde, in der die Neuanlegung vor­
genommen wird, das Amt der Landesregierung 
und die Ingenieurkammer in Kenntnis zu setzen. 

(4) Von Beginn des Richtigstellungsverf~hrens 
an sind Eintragungen (§ 11) nur noch im Ent-
wurf vorzunehmen. . 

§ 30. (1) Wä\1rend des Richtigstellungsverfah­
rens können von den beteiligten Eigentümern 
Einwendungen g"gen den Entwurf dahingehend 
erhoben werden, daß 

a) die Grenzen nicht entsprechend der in 
_ § 28 Abs. 1 angeführten Grundlagen und 
der inzwischen eingetretenen Veränderun­
gen im Entwurf enthalten sind oder 

b) die Verfahrensvorschriften nicht eingehal­
ten wurden. 

(2) Ober jede Einwendung ist eine mündliche 
Verhandlung je nach Erfordernis an Ort und 
Stelle oder in der Kanzlei, in der der Entwurf 
aufliegt, abzuhalten. , 

(3) Wird den Einwendungen stattgegeben, so 
ist nach Rechtskraft des Bescheides der- Entwurf 
entsprechend richtigzustellen. 

§ 31. (1) Nach Abschluß des Richtigstellungs­
verfahrens ist die Beendigung der allgemeinen 
Neuanlegung und das Inkrafttreten des berich­
tigten Entwurfes durch Verordnung festzusetzen. 

(2) Die Verordnung ist im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen. Sie tritt am 
Tage nach ihrer Verlautbarung in Kraft. 

(3) Vom Inkrafttreten der Verordnung sind 
die Gemeinde, in der. die Neuanlegimg vor­
genommen wird, das Amt der Landesregierung 
und die Ingenieurkammer in Kenntnis zu setzen. 

(4) Der Entwurf kann auch in Kraft gesetzt 
werden, wenn die Grundlagen gemäß § 28 Abs. 1 
hinsichtlich einzelner Grundstücke noch fehlen 
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oder' über Einwendungen noch nicht rechts­
kräftig entschieden wurde; Die betroffenen 
Grundstücke' sind in der Verordnung anzufüh­
t'en. Im Grundstückverzeichnis ist anzumerken, 
daß für diese Grundstücke die §§. 8 Z. 1, 40, 49 
und 50 keine Anwendung finden. 

(5) Nach Vorliegen der Grundlagen oder nach 
Abschluß der auf Grund der Einwendungen 
"ingeleiteten Verfahren ist die Berichtigung des 
Grenzkatasters mit Bescheid zu verfügen und 
nach Rechtskraft desselben vorzunehmen; gleich­
z.eitig ist die Anmerkung zu löschen. 

§ 32. Bei einer Neuanlegunggemäß § 21 Z. 2 
gelten folgende Sonderbestimmungen: 

1. Für bereits im Grenzkataster enthaltene 
Grundstücke haben die Grenzverhandlungen 
gemäß §§ 24 bis 26 und die Vermessung gemäß 
§ 27 zu entfallen; anstelle der Niederschriften 
und der Vermessungen tret,en die Angaben des 
Grenzka tasters. 

2. Für Grenzen zwischen den in Z. 1 angeführ­
ten und den anderen Grundstücken haben die 
Festlegungen (§ 25 Abs. 1) zu entfallen; an ihre 
Stelle treten die Angaben des Grenzkatasters. 

ABSCHNITT IV 

Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem 
Grenzkataster 

§ 33. Amtshandlungen gemäß § 1 Z. 5 sind: 
1. Grenzvermessungen (§§ 34 und 35), 
2. Erhebungen der Benützungsarten (§ 38), 
3. Ausstellung von Bescheinigungen (§ 39), 
4. Grenzwiederherstellungen (§ 40), 
5. Grenzermittlungen (§ 41) und 
6. Änderungen von Katastralgemeinden (§ 42). 

§ 34. (1) Auf Antrag der Grundeigentümer 
sind Grenzvermessungen für die in den §§ 13 
und 15 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 3/1930, genannten Zwecke sowie zum 
Zwecke der Umwandlung (§ 17 Abs. 1 lit. b) 
durchzuführen. Hiebei ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß' dadurch die Erfüllung der _ übrigen 
gesetzlichen Aufgaben der Vermessungsämter 
!leicht beeinträchtigt wird. 

(2) Wenn im Sprengel eines Vermessungs-, 
amtes kein Ingenieurkonsulent für Vermessungs­
wesen seinen Sitz hat, sind 'auf Antrag der 
Grundeigentümer auch Grenzvermessungen für 
alle Zwecke der grundbücherlichen Teilungen, 
Ab- und Zuschreibungen, innerhalb zweier 
Jahre ab AntragsteIlung durchzuführen. 

§ 35. (1) Grenzvermessungen zum Zwecke der 
Umwandlung umfassen die Grenzverhandlungen 
gemäß §§ 24 bis 26, die Vermessung der fest­
gelegten Grenzen gemäß § 36 und die Erstellung 
eines Planes. 

(2) Sonstige Grenzvermessungen umfassen:' 

a) wenn nur im Grenzkataster oder nur im 
Grundsteuerkataster enthaltene Grund­
stücke betroffen werden, die Kennzeich­
nung der neu entstehenden Grenzen in der 
Weise, wie sie § 845 des allgemeinen bür­
gerlichen Gesetzbuches vorsieht, und deren 
Vermessung gemäß § 36, zu' der die betei-: 
ligten Eigentümer zu laden sind, sowie die 
Ausfertigung der erforderlichen Pläne oder 
Anmeldungsbogen und die Festsetzung der 
zur grundbücherlichen Durchführung er­
forderlichen Grundstücksnummern; 

b) wenn ,sowohl im Grenzkataster als auch 
im Grundsteuerkataster enthaltene Grund­
stücke betroffen werden, überdies eine 
Grenzverhandlung gemäß §§ 24 bis 26 
insoweit, als dies zur Festlegung der über 
den bisherigen Umfang hinausgehenden 
Grenzen der im Grenzkataster enthaltenen 
Grundstücke erforderlich ist. 

§ 36. (1) Die Vermessungen in den Katastral­
gemeinden, in denen ein Neuanlegungsverfahren 
eingeleitet oder abgeschlossen wurde, haben 
unter Anschluß an das Festpunktfeld derart zu 
erfolgen, daß die Lage der Grenzpunkte durch 
Zahlenangaben gesichert und der Grenzverlauf 
in der Katastralmappedarstellbar ist. 

(2) Für die Vermessungen in den übrigen 
Katastralgemeinden findet Abs. 1 mit der Maß­
gabe Anwendung, daß anstelle des Anschlusses an 
dtts Festpunktfeld seit ihrer letzten Vermessurig 
unverändert gebliebene Punkte in die Vermes­
sung einzubeziehen sind. 

(3) Die näheren Vorschriften über die Ver­
messungen gemäß Abs. 1 und 2 sowie über die 
Fehlergrenz(!n erläßt nach dem jeweiligen Stand 
der Wissenschaft und der Technik sowie den Er­
fordernissen der Wirtschaftlichkeit im Hinblick 
auf Bodenwert und technische Gegebenheiten das 
Bundesministerium für Bauten und Technik 
durch Verordnung. 

§ 37. (1) Pläne im Sinne des § 35 haben zu 
enthalten: 

a) das Datum der Vermessung und der Plan­
ausfertigung, 

b) eine Erklärung über die Art der Kenn­
zeichnung der Grenzen, 

c) im Falle von Veränderungen eine Gegen­
.überstellung des Standes vor und des neuen 
Standes nach der Vermessung unter Be­
rücksichtigung der angemerkten Pläne und 
Anmeldungsbogen und 

d) die vermessungstechnischen Angaben zur 
Lagebestimmung der von der Vermessung 
betroffenen Grenzen. 
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(2) Die )lähereri Vorschriften' über die gemäß 
Abs.l lit. c und d erforderlichen Angaben erläßt 
nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
der Technik sowie den Erfordernissen der Wirt­
schaftlichkeit im Hinblick auf Bodenwert und 
technische Gegebenheiten das Bundesministerium 
für Bauten und Technik durch Verordnung. 

§ 38. (1) Die Erhebung der Benützungsart ist 
vorzunehmen: ' 

a) hinsichtlich einzelner Grundstücke anläß­
lich jeder Grenzvermessung gemäß § 34 
oder auf Antrag der Eigentümer innerhalb 
eines Jahres nach Antragstellung und 

b) hinsichtlich eines Riedes oder einer ganzen 
Katastralgemeine von Amts wegen. 

(2) Im Falle eines Antrages ist der Eigentümer 
zur Amtshandlung zu laden. ' 

(3) Die Abgrenzungen der Benützungsarten 
sind so zu vermessen, daß sie in der Katastral­
mappe lagerichtig darstellbar sind. 

§ 39. (1) Pläne der in § 1 Abs. 1 lit. a, c und d 
sowie Abs. 2 des Liege1;lschaftsteilungsgesetzes, 
BGBL Nr. 3/1930, in der Fassung des § 53 dieses 
Bundesgesetzes bezeichneten Personen bedürfen 
zu ihrer grundbücherlichen Durchführung einer 
Bescheinigung des Vermessungsamtes, die inner­
halb zweier J ahte vor dem Einlangen beim 
Grundbuchsgericht ausgestellt ist. 

(2) Die Bescheinigung ist auszustellen, wenn 
a) der Plan den Voraussetzungen der §§ 37 

~ und 43 Abs. 4 entspricht, 
b) die Vermessung nicht länger als zwei Jahre 

zurückliegt und 
c) eih für den Grenzkataster bestimmtes 

Gleichstück des Planes vorgelegt wurde. 
(3) Setzt die grundbücherliche Durchführung 

dnes Planes die Durchführung eines angemerk­
ten Planes oder Anmeldungsbogens (§ 11 Abs. 1 
lit. b) voraus, so ist, sofern die Voraussetzungen 
des Abs. 2 vorliegen, die Bescheinigung unter der 
Bedingung auszustellen, daß der angemerkte Plan 
oder Anmeldungsbogen im Grundbuch spätestens 
gleichzeitig durchgeführt wird. 

(4) In der Bescheinigung sind die zur grund-
bücherlichen Durchführung erforderlichen 
Grundstücksnummern festzusetzen. 

§ 40. (1) Auf Antrag des Eigentümers ist die 
Wiederherstellung von streitigen Grenzen auf 
Grund der Unterlagen des Grenzkatasters inner­
halb zweier Jahre ab Antragstellung vorzu­
nehmen. 

(2) Zur Amtshandlung sind die beteiligten 
Eigentümer zu laden. 

(3) Die wiederhergestellte Grenze ist vom An­
tragsteller während der Amtshandlung in der 
Weise zu kennzeichnen, wie sie § 845 des allge­
meinen bürgerlichen Gesetzbuches vorsieht. 

§ 41. (1 ) Wenn' im Sprengel eines Vermes­
sungsamtes kein Ingenieurkonsulent für Ver­
messungswesen seinen Sitz hat, kann auf Antrag 
der beteiligten Eigentümer die VerI!lessung von 
nicht im Grenzkataster enthaltenen Grenzen, 
über deren Verlauf kein Streit besteht, vorge­
nommen werden. Hiebei ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß dadurch die Erfüllung der übrigen 
gesetzlichen Aufgaben der Vermessungs ämter 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Der Vermessung hat eine Grenzverhand­
lung gemäß §§ 24, 25 Abs. 1 und § 26 voraus· 
zugehen. 

§ 42. (1) Änderungen von Katastralgemeinden 
sind vom Bundesamt für Eich- und Vermes­
sungswesen im Einvernehmen mit dem Präsi­
denten des' zuständigen Oberlandesgerichtes 
anzuordnen, wenn 

a) eine Änderung von Orrsgemeindegrenzen 
eintritt, die zugleich Grenzen von Kata­
stralgemeinden sind, oder 

b) dies zur Erhaltung der topographischen 
Abgrenzung erforderlich ist. 

(2) Die Verordnung ist im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen. Sie tritt am 
Tage nach ihrer Verlautbarung in Kraft. 

(3) Vom Inkrafttreten der Verordnung sind 
die Gemeinden, das Amt der Landesregierung 
und die Ingenieurkammer in Kenntnis zu setzen. 

ABSCHNITT V 

Sonderbestimmungen für Vermessungsbefugte 

§ 43. (1) Die Organe und Beauftragten der in 
§ 1 Abs. 1 lit. a, c und d sowie Abs. 2 des Lie­
genschaftsteilungsgesetzes, BGBl.Nr:. 3/1930, in 
der Fassung des § 53 dieses Bundesgesetzes, be­
zeichneten Personen sind unbeschadet der Vor­
schriften des Eisenbahngesetzes 1957, BGBL 
Nr. 60, und des Luftfahrtgesetzes, BGBL Nt. 253/ 
1957, berechtigt, zur Durchführung ihrer ver­
messungstechnischen Arbeiten 

a) jedes Grundstück mit Ausnahme der darauf 
errichteten Gebäude zu betreten, 

b) einzelne, die Vermessungsarbeiten hin­
dernd~ Bäume, Sträucher und sonstige 
Pflanzen im notwendigen Umfange zu be­
seitigen und 

c) alle erforderlichen Vermessungszeichen vor­
übergehend anzubringen. 

(2) Bei Ausübung der Berechtigungen nach 
Abs. 1 sind Beeinträchtigungen der Ausübung 
von Rechten an den Grundstücken soweit als 
möglich zu verm_eiden. 

(3) Für die Schadloshaltung gemäß § 1323 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für Schä­
den, die durch Arbeiten nach Abs. 1 entstehen, 
haben die Bestimmungen des § 5 Anwendung zu 
finden. 
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(4) Vermessungen für die in § 34 angeführten 
Zwecke sind gemäß § 36 durchzuführen. 

(5) Die Pläne über Vermessungen nach Abs. 4 
haben neben den in § 37 angeführten Angaben 
noch einen Hinweis auf die- Berechtigung des 
Planverfassers zu enthalten. Werden von einer 
Teilung sowohl im Grenzkataster als auch im 
Grundsteuerkataster enthaltene Grundstücke be­
troffen, so ist der Plan derart anzulegen, daß 
sämtliche Grenzen der ersteren festgelegt sind. 

ABSCHNITT VI 

Mitwirkung der Grundeigentümer und der Be­
hörden 

§ 44. (1) Die Grundeigentümer und die 
Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, dem Ver­
messungsamt folgende Änderungen an ihren 
Grundstücken innerhalb vier Wochen ab Kennt­
nisnahme zu melden: 

a) Änderungen von Grenzen gemäß §§ 411 
und 412 des allgemeinen bürgerlichen Ge­
setzbuches, 

b) Änderungen von Grenzen gemäß § 418 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und 

c) die Beschädigung oder Zerstörung von Ver­
messungszeichen. 

(2) Die Gerichte sowie die sonstigen Behörden, 
Ämter und Dienststellen der Gebietskörperschaf­
ten sind verpflichtet, alle Wahrnehmungen oder 
ihnen zugekommenen Meldungen über Ände­
rungen gemäß Abs. 1 sowie über Änderungen 
der Benützungsarten und deren Abgrenzungen 
dem Vermessungsamt mitzuteilen. 

ABSCHNITT VII 

Verhältnis zu den Grundbuchsgerichten und den 
Finanzbehörden 

§ 45. (1) Grenzkataster und Grundbuch sind 
in steter übereinstimmung zu halten. Zu diesem 
Zweck sind dem Grundbuchsgericht die Ergeb­
nisse der Amtshandlungen, die Eintragungen im 
Grundbuch nach sich ziehen können, mittels An~ 
meldungsbogen mitzuteilen. 

(2) Die Grundbuchsmappe jedoch ist von Or­
ganen des Vermessungsamtes in angemessenen 
Zeitabständen mit der Katastralmappe in über­
einstimmung zu bringen. 

§ 46. Die Vermessungsämtei sind verpflichtet, 
den Finanzämtern Abschriften der jeweiligen 
Grundbesitz'bogen zu übergehen. 

ABSCHNITT VIII . 

Technik entsprechend dem dadurch entstehenden 
Aufwand in Bauschheträgen durch Verordnung 
festzusetzen sind. Die Bauschheträge sind nadt 
der für die Durchführung erforderlichen Zeit, 
nach der Zahl der erforderlichen Amtsorgane und 
nach den anfallenden durchschnittlichen Baraus­
lagen (Drucksorten, Material, Reisekosten und 
Postgebühren) zu ermitteln. 

(2) Auszüge und Amtshandlungen .im Sinne 
des Ahs. 1 sind: 

a) Auszüge aus dem Grundstücksverzeichnis, 
h) Auszüge aus dem technischen Operat, 
c) Amtshandlungen nach den §§ 12 (auf An­

trag des Eigentümers), 17 Abs. 1 lit. a, 34, 
38 Ahs. 1 lit. a (auf Antrag des Eigen­
tümers), 39, 40 und 41. 

§ 48. (1) Die Vermessungshehörden sind, so­
weit nicht militärische Interessen entgegenstehen, 
here~tigt, neben den in § 47 Abs. 2 angeführ­
ten Auszügen und Kopien sonstige Auszüge und 
Kopien von vermessungstechnischen Unterlagen, 
Vordrucken und staatlichen Karten gegen Kosten­
ersatz abzugeben. 

(2) Die Voerkaufspreise gemäß Ahs. 1 sind vom 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
kostendeckend festzusetzen. 

ABSCHNITT IX 

Zivilrechtlidte Bestimmungen 

§ 49. Ein auf die in der Natur ersichtlidten 
Grenzen eines Grundstückes gegründeter An­
spruch kann. demjenigen nicht entgegengesetzt 
werden, der ein Recht im Vertrauen auf die im 
Grenzkataster enthaltenen Grenzen erworben 
hat. 

§ 50. Die Ersitzung von Teilen eines im Grenz­
kataster enthaltenen Grundstückes ist ausge-
schlossen. . 

ABSCHNITT X 

Strafbestimmungen 

§ 51. (1) Wer ein VerIIJessungszeichen unbe.­
fugt zerstört, verändert, entfernt, beschädigt oder 
in seiner Benützbarkeit beeinträchtigt, begeht, 
sofern nicht ein gerichtlich zu ahnender Tat­
bestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe bis 5000 S oder mit 
Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer die in § 44 Abs. 1 vorgeschriebene 
Meldung nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis 500 S oder mit Arrest bis zu drei 

Verwaltungsabgaben und Kosten Tagen zu bestrafen. 

§ 47. (1) Von,den Parteien sind für die Aus- (3) Im Falle einer Verwaltungsübertretung 
stellung der in Abs. 2 lit. a und b angeführten nach Abs. 1 sind dem Täter im Straferkenntnis 
Auszüge und für Amtshandlungen nach Abs. 2 überdies die Kosten der Wiederherstellung des 
lit. c besondere Verwaltungsabgaben zu entrich.c I Vermessungszeichens zugunsten des Bundes auf­
ten, die vom Bundesministerium für Bauten und zuerlegen. 
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(4) Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre, die 
Frist, nach deren Ablauf im Verwaltungsstrafver­
fahren ein Straferkenntnis nicht mehr gefällt und 
eine Strafe nicht mehr vollstreckt werden darf, 
fünf Jahre. 

ABSCHNITT XI 

übergangsbestimmungen 

§ 52. Für alle nicht im Grenzkataster ent­
haltenen Grundstücke ist der Grundsteuerkataster 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
mit folgender Maßgabe weiterzuführen: 

1. Die Bestimmungen der §§ 8 Z. 1, 40, 49 
und 50 finden auf Grenzen, die nur im Grund­
steuerkataster enthalten sind, keine Anwendung. 

2. Die bisherigen Angahen über Kulturgattun­
gen, Widmungen und Flächenausmaße sind auf 
Grund von Erhebungen gemäß § 38 durch die 
Angabe der Benützungsarten und der Flächenaus­
maße gemäß § 9 Abs. 3 lit: bund c zu ersetzen. 

3.Die Vereinigung von im Grundsteuerkataster 
enthaltenen Grundstücken mit jenen des Grenz­
katasters gemäß § 12 ist ausgeschlossen. 

4. Wird vom Vermessungsamt anläßlich einer 
Amtshandlung festgestellt, daß die Lage und Ge­
stalt eines Grundstückes auf der Katastral~appe 
mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht über­
I;!instimmt, ist die Berichtigung der Katastral­
mappe von Amts wegen vorzunehmen. 

5. Nach den bisherigen Vorschriften erteilte 
Bestätigungen von solchen Plänen . einschließlich 
der erteilten (vorgemerkten) Grundstücksnum­
mern, die nicht bereits grundbücherlich durch­
geführt sind, verlieren ihre Gültigkeit nach Ab­
lauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes. 

ABSCHNITT XII 

Xnderungen des Liegenschaftsteilungsgesetzes, des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, des All­
gemeinen Grundbuchsgesetzes und des Allgemei-

nen Grundbuchsanlegungsgesetzes 

§ 53. Das Liegenschaftsteilungsgesetz, BGBl. 
Nr. 3/1930, in der Fassung der Verordnung 
ORGBL 1944 I S. 216, der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 141/1950, BGBl. Nr. 39/1955,BGBl. Nr.166/ 
1961 und der Kundmachung des Bundeskanzler­
amtes BGBl. Nr. 265/1961, wird in folgender 
Weise abgeändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. (1) Die grundbücherliche Teilung eines 
Grundstückes kann nur auf Grund eines Planes 
durchgeführt werden, der 

a) von einem Ingenieurkonsulenten für Ver­
messungswesen, 

b) von einer Vermessungsbehörde, 

c) innerhalb ihres Wirkungsbereiches von 
einer Dienststelle des Bundes oder eines 
Landes, die über Bedienstete verfügt, die 
das Studium für Vermessungswesen an einer 
wissenschaftlichen Hochschule vollendet 
haben oder 

d) innerhalb ihres Wirkungsbereiches von 
einer Agrarbehörde 

verfaßt worden ist. 

(2) Durch Verordnung können nach Einholung 
eines Gutachtens der beteiligten Ingenieur­
kammern auch die für Zwecke . des eigenen 
Dienstbereiches verfaßten Pläne anderer Behör­
den und Xmter, die über mindestens einen Be­
diensteten verfügen, der das Studium für Ver­
messungswesen an einer wissenschaftlichen Hoch­
schule vollendet hat und auf. Grund seiner Praxis 
eine hinreichende Gewähr für die Anfertigung 
entsprechender Pläne bietet, als geeignet erklärt 
werden, zur Grundlage grundbücherlicher Tei­
lungen zu dienen.« 

2. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. Nebst der Urschrift des Planes ist eine 
vom Verfasser desselben oder von einer der in 
§ 1 bezeichneten' Person oder Stelle beglaubigte 
gebührenfreie Kopie für die Urkundensammlung 
und die Bescheinigung des Vermessungs amtes ge­
mäß § 39 Vermessungsgesetz beizulegen. Die für 
die UrkundensammIung bestimmte Kopie kann 
durch die Urschrift ersetzt werden.« 

3. § 27 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 27. (1) Wenn anläßlich einer Grundteilung 
sich aus dem Teilungsplan und ,dessen Beilagen 
ergibt, daß die Parteien über die unverändert 
gebliebenen Grenzen der noch nicht im Grenz­
kataster enthaltenen Trennstücke in der Natur 
einig sind, diese aber in der Grundbuchsmappe 
unrichtig dargestellt sind, hat das Gericht die 
Berichtigung der Grundbuchsmappe anzuordnen. 
Das Einverständnis der Parteien ist von dem 
Verfasser des Planes zu beurkunden." 

4. Nach § 28 wird folgende Bestimmung ein:: 
gefügt: 

,,§ 28 a. (1) Betreffen die angezeigten Ver­
änderungen Grundstücke, bezüglich deren das 
Grundbuch bei mehreren Gerichten geführt wird, 
so haben diese Gerichte miteinander das Einver­
nehmen zu pflegen. Das Gericht, bei dem der 
Anmeldungsbogen eingebracht wurde, hat bei 
seinen Erhebungen (Vernehmungen) auch auf die 
bei dem anderen Gerichte vorzunehmenden 
Amtshandlungen Bedacht zu nehmen, dem an­
deren Gerichte den zweiten Durchschlag oder 
eine Abschrift des Anmelclungsbogens und der 
aufgenommenen, zur Erledigung notwendigen 
p.rotokolle 'zu übersenden und hiebei mitzutei­
len, welche Erledigung es beabsichtigt. 
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(2) Sind die beiden Gerichte einig, so erlassen 
sie entsprechende Beschlüsse. Ist nach Ansicht 
heider Gerichte ein Auftrag zur Herstellung der 
Grundbuchsordnung zu erteilen, so obliegt das 
weitere Verfahren ausschließlich dem Gerichte, 
dessen Grundstück verkleinert werden soH. 

(3) Sind die beiden Gerichte verschiedener 
Meinung, so ist zunächst die Ansicht des Gerich-, 
'tes maßgebend, das eine weitergehende Verände~ 
rung annimmt, zum Beispiel nicht eine Mappen­
berichtigung, sondern die Erteilung eines Auf­
trages zur Herstellung der Grundbuc4sordnl\lng 
beabsichtigt. Erwächst dieser Beschluß in Rechts­
kraft, so sind beide Gerichte an diese Entschei­
dung gebunden." 

5. § 30 hat zu lauten: 

ABSCHNITT XIII 

Schlußbestimmungen 

§ 57. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän-
ner 1969 in Kraft. ' 

(2) Durchführung,sverordnungen können be­
reits vor dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt 
erlassen werden, jedoch treten diese frühestens 
mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes­
gesetzes in Kraft. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes werden alle bisherigen gesetzlichen V or­
schriften über Gegenstände, die in diesem Bun­
desgesetz geregelt sind, aufgehoben. Insbesondere 
werden, soweit sie noch in Geltung stehen, auf­
gehoben: 

1. das Allerhöchste Patent (Grundsteuerpatent) 
vom 23. Dezember 1817, PolGes. Slg. Bd. 45; 

2. das Gesetz vom 24. Mai 1869, RGBl. Nr. 88, 
über die Regelung der Grundsteuer; 

3. das Gesetz, vom 21. Juli 1871, RGBl. Nr. 81, 
in Betreff der Bestellung der zur Durchführung 
des Gesetzes vom 24. Mai 1869 über die Rege­
lung der Grundsteuer berufenen Commissionen; 

4. das Gesetz vom 20. JäIlner 1876, RGBl. 
§ 54. Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch Nr. 13, betreffend die Abänderung des § 12 des 

wird in folgender Weise abgeändert: Gesetzes vom 24. Mai 1869, RGBl. Nr. 88; 

,,§ 30. Grundstücke im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind jene Teile einer Katastralgemeinde, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vermes­
sungsgesetzes als solche im Grundsteuerkataster 
mit einer eigenen Nummer bezeichnet sind oder 
später durch Grundbuchsbeschluß neu gebildet 
werden. 

5. das Gesetz vom 6. April 1879, RGBl. Nr. 54, 
1. § 845 hat zu lauten: betreffend Änderungen des Gesetzes vom 24. Mai 
,,§ 845. Bei Teilungen der Grundstücke sind 1869, RGBl. Nr. 88, über die Regelung der 

die gegenseitigen Grenzen durch entsprechende Grundsteuer und die Aufhebung des Gesetzes 
Grenzzeichen auf eine deutliche und unwandel- vom 15. Dezember 1875, RGBl. Nr. 154; 
bare Art zu bezeichnen." 6. das Gesetz vom 28. März 1880, RGBl. 

2. Nam § 853 wird folgende Bestimmung ein­
gefügt: 

,,§ 853 a. Für Grenzen von Grundstücken, die 
im Grenzkataster enthalten sind, finden die Be­
stimmungen der §§ 850 bis 853 keine Anwen­
dung. 

§ 55.§ 119 Z. 5 des Allgemeinen Grundbuchs­
gesetzes 1955, BGBl. Nr. 39, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 48/1956, BGBl. 
Nr. 256/1957 und BGBl. Nr. 15/1958, hat zu 
lauten: 

,,5. Von Änderungen, welche die im Grenz­
kataster oder im Grundsteuerkataster enthalte­
nen Angaben berühren, ist das Vermessungsamt 
in Kenntnis zu setzen." 

§ 56. § 5 Abs.J des Allgemeinen Grund­
bumsanlegungsgesetzes, BGBl. Nr. 2/1930, hat zu 
lauten: 

,,§ 5. (1) Ein Grundbumskörper kann aus 
einem oder mehreren Grundstücken bestehen. 
Grundstüpre im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
jene Teile einer Katastralgemeinde, die im Zeit­
punkt des Inkrafttretens des Vermessungsgesetzes 
als solme im Grundsteuerkataster mit einer 
eigenen Nummer bezeichnet sind oder später 
durm Grundbumsbesmluß neu gebildet werden." 

Nr. 34, betreffend Abänderungen und Nach­
tragsbestimmungen zu dem Gesetz vom 6. April 
1879, RGBl. Nr. 54, über die Regelung der 
Grundsteuer; 

7. das Gesetz vom 30. März 1881, RGBl. 
Nr. 25, betreffend die Abänderung der für das 
Reklamationsverfahren bei Regelung der Grund­
steuer geltenden Termine; 

8. das Gesetz vom 23. Mai 1883, RGBl. Nr. 83, 
über die Evidenzhaltung des Grundsteuerkata­
sters; 

9. die Verordnung des Finanzministeriums 
vom 11. Juni 1883, RGBl. Nr. 91, betreffend 
den Vollzug des Gesetzes vom 23. Mai 1883, 
RGBl. Nr. 83, über die Evidenzhaltung des 
Grundsteuerkatasters; 

10. das Gesetz vom 1. Jänner 1895, RGBl. 
Nr. 3, betreffend die Bestellung vom Commis­
sionen zum Zwecke der Re;vision des Grund­
steuerkatasters in Gemäßheitdes § 41 des Ge­
setzes vom 24. Mai 1869, RGBl. Nr. 88; 

.1 1. das Gesetz vom 12. Juli 1896, ItGBl. 
Nr. 121, betreffend die Revision des Grund­
steuerkatasters; 

12. die Kaiserliche Verordnung vom 1. Juni 
1914, RGBl. Nr. 117, betreffend einige Abände­
rungen des Gesetzes vom 23. Mai 1883, ,RGBl. 
Nr, 83, über die' Evidenzhaltung des Grund­
steuerkatasters; 
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13. das Bundesgesetz vom 25. Jänner 1921, 
BGBL Nr. 86, betreffend die Abänderung des 
Gesetzes vom 23. Mai 1883, RGBL Nr. 83, über 
<!ie Evidenzhaltung des Grundsteuerkatasters; 

14. die Verordnung des Bundesministeriums 
für Handel und Verkehr vom 3. Dezember 1923, 
BGBl. Nr. 613, betreffend das Statut des Bundes­
amtes für Eich- und Vermessungswesen; 

15. die Verordnung der Bundesregierung vom 
3. März 1927, BGBL Nr. 106, womit die Gel­
tung von Vorschriften betreffend die Evidenz­
h~ltung des Grundsteuerkatasters auf das Bur­
genland erstred{t wird; 

16. das Bundesgesetz vom -2. Juli 1930, BGBL 
Nr. 233, wirksam für das Bundesland Vorarl­
berg, - betreffend eine teilweise Revision des 
Grundkatasters; 

17. das Bundesgesetz vom 26. Oktober 1934, 
BGBL Nr. 336, über das Verbot vermessungs­
technischer Arbeiten und der Herstellung und 
des Vertriebes topographischer Karten; 

18. das Bundesgesetz BGBL Nr. 454/1937, wo­
mit das Bundesgesetz, wirksam für das Land 
V orarlberg, betreffend eine teilweise Revision 
des Grundkatasters, BGBL Nr. 233/1930, abge­
ändert wird; 

19. die Verordnung über die Veröffentlichung 
kartographischer Darstellungen vom 6. Februar 
1940, DRGBL I S. 294; 

20. die Ersten Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung über die Veröffentlichung kar­
tographischer Darstellungen vom 6. Februar 
1940, DRGBl. I S. 295; 

21. die Zweiten Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung über die Veröffentlichung kar­
tographischer Darstellungen vom 19. August 
1942, DRGBl. I S. 527; 

22. die Verordnung zur Änderung der Ver­
ordnung über die Veröffentlichung kartogra­
phischer Darstellungen vom 20. Februar 1944, 
DRGBL I S. 57; 

23. die Dritten Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung über die Veröffenlichung karto­
graphischer Darstellungen vom 21. Februar 1944, 
DRGBL I S. 58. 

§ 58. Das Gebührengesetz 1957, BGBL Nr. 267, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 129/ 
1958, BGB.L Nr. 137/1958, BGBl. Nr. 111/1960, 
BGBL Nr. 106/1962, BGBL Nr. 115/1963 und 
BGBL Nr. 87/1965 wird in folgender Weise ab­
geändert: 

1. In § 11 hat die Z. 7 zu entfallen. 
2. In § 13 Abs. 1 hat die Z. 5 zu entfallen. 
3. In § 14 haben die Tarifposten 17 und 18 

zu entfallen. 

§ 59. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes mit Ausnahme der §§ 12 Abs. 3, 25 

Abs. 4, 49, 50, 53 bis 56 und 58 ist das Bun­
desministerium für Bauten und Technik, hinsicht­
lich des § 1 Z. 7 im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Inneres, hinsichtlich der 
§§ 46, 47 und 48 Abs. 2 im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen, hinsicht­
lich der §§ 5 Abs. 1, 3 und 4, 39, 42, 43 Abs. 3, 
44 Abs. 2, 45 und 52 im Einvernehmen mit dem" 
Bundesministerium für Justiz und hinsichtlich 
der §§ 14 und 48 Abs. 1 im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Landesverteidigung 
betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 12 Abs. 3, 25 
Abs. 4, 49, 50 und 53 bis 56 ist das Bundes­
ministerium für Justiz, hinsichtlich des § 53 Z. 2, 
soweit es sich um die Gebührenbefreiung handelt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des § 58 ist das Bun­
desministerium für Finanzen betraut. 

Anhang 
(1) Benütz\lngsarten gemäß § 10 Abs. 1 sind: 
a) Bauflächen, das sind bebaute Grundflächen 

und Hofräume einschließlich der Haus-, 
Zier- und Vorgärten, soweit letztere das 
Ausmaß von 500 m2 nicht überschreiten; 

b) landwirtschaftlich genutzte Grundflächen, 
das sind ~cker, Wiesen und Hutweiden; 

c) Gärten, das sind Grundflächen, die in 
gärtnerischer Nutzung stehen und nicht 
gemäß lit. a den Bauflächen zuzur"echnen 
sind; 

d) Weingärten, das sind dem Weinbau die­
nende Grundflächen; 

"e) Alpen, das sind Grundflächen, die alpwirt­
schaftlich genutzt wer,den; 

f) Wald, das sind alle Grundflächen, die 
einen Bestand an Waldbäumen aufweisen, 
einschließlich solcher Flächen, die unmittel­
bar der Waldbewirtschaftung dienen; 

g) Gewässer, das sind Grundflächen, die der 
Aufnahme von fließendem oder stehendem 
Wasser dienen, einschließlich der unrilittel­
bar anschließenden Böschungen und 
Dämme sowie Sümpfe und mit Schilfrohr 
bewachsene Grundflächen; 

h) sonstige. 

(2) Die Mindestfläche gemäß §10 Abs. 1 be­
trägt 

a) bei Bauflächen 30 m2, 

" b) bei Gärten gemäß Abs. 1 lit. c, Weingärten 
und Gewässern 500 m2, 

c) bei landwirtschaftlich genutzten Grund­
flächen und bei den sonstigen Benützungs­
arten 1000 m2 und 

d) bei Alpen und Wald 2000 m2• 
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